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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1956

Norm

ABGB §1098 IId

Rechtssatz

Wenn bei Beginn eines Mietverhältnisses eine für alle Klopfbalkone geltende Benützungsübung im Hause bestand, ist

der Vermieter nicht berechtigt, diese Übung einseitig zu ändern oder sich gegen eine Änderung durch eine andere

Mietpartei passiv zu verhalten.
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